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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99400013017000

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Flüchtlings- und Integrationsberatung; Beantragung
einer Förderung

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Asylsozialberatung, Ausländerberatung,
Aussiedlerberatung, Integrationsberatung, Migranten,
Migrationsberatung, Spätaussiedlerberatung,
Zuwanderer

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund
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Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am 27.05.2025

Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport
und Integration

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yVV_2176_I_14046
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yVV_2176_I_14046

Teaser Der Freistaat Bayern gewährt Zuwendungen zur
Unterstützung und Beratung von Asylbewerberinnen
und Asylbewerber sowie dauerhaft bleibeberechtigten
Menschen mit Migrationshintergrund.

Volltext Zweck

Zweck der Förderung ist es,

• den Integrationsprozess von Menschen mit
Migrationshintergrund mit dauerhaftem Bleiberecht
nach dem Grundsatz „Fördern und Fordern“ zu
stärken, um einerseits die Teilhabechancen in unserem
Land und andererseits das gelebte Miteinander der
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vor Ort
zu unterstützen sowie
• Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG zu
unterstützen.

Gegenstand

Gefördert werden im Rahmen des Zuwendungszwecks
die Beratungs- und Betreuungstätigkeit und die
Koordination und Unterstützung der aktiven
Flüchtlings- und Integrationsberatungsstellen sowie die
bayernweite bedarfsgerechte Sicherstellung der
Beratung.

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind rechtsfähige Träger auf
der untersten Organisationsebene, bei denen das
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Personal beschäftigt ist, aus dem Bereich der freien
Wohlfahrtspflege mit Sitz in Bayern sowie die
Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte in
Bayern. Es ist ebenso zulässig, andere Träger aus dem
Kreise der Zuwendungsempfänger oder
übergeordnete Dachverbände zur Antragstellung zu
bevollmächtigen und sich zu einem Trägerverband
zusammenzuschließen. Zuwendungsempfänger sind
rechtsfähige Träger auf der untersten
Organisationsebene, bei denen das Personal
beschäftigt ist, aus dem Bereich der freien
Wohlfahrtspflege mit Sitz in Bayern sowie die
Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte in
Bayern. Es ist ebenso zulässig, andere Träger aus dem
Kreise der Zuwendungsempfänger oder
übergeordnete Dachverbände zur Antragstellung zu
bevollmächtigen und sich zu einem Trägerverband
zusammenzuschließen.

Zuwendungsempfänger für Aufgaben der Koordination
und Unterstützung der aktiven Flüchtlings- und
Integrationsberatungsstellen sowie der bayernweiten
bedarfsgerechten Sicherstellung der Beratung sind die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auf
Ebene der Landesverbände.

Erforderliche Unterlagen • Ausgaben- und Finanzierungsplan
• Stellenübersicht
• Kofinanzierungsbestätigung(en)(vom Drittmittelgeber
auszufüllen)
• Zuständigkeitsvereinbarung(en)

Voraussetzungen Die Beratungskräfte müssen fachlich qualifiziert sein.
Die Qualifikationsanforderungen sind im Einzelnen der
Beratungs- und Integrationsrichtlinie zu entnehmen.
Grundsätzlich ist bei der Planung und Ergänzung der
Beratungsstruktur darauf zu achten, dass bayernweit
eine bedarfsorientierte Angebots- und
Beratungsstruktur erreicht wird.

Der Antragsteller muss einen angemessenen
Eigenanteil in Höhe von mindestens 10% der
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erbringen, der
auch über Drittmittel erbracht werden kann.
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Voraussetzung für die Förderung der Landesverbände
ist, dass diese oder die ihnen untergeordneten
Verbände und Träger Zuwendungen für die Flüchtlings-
und Integrationsberatung im Sinne der Beratungs- und
Integrationsrichtlinie erhalten und der Landesverband
hierfür koordinierende und verwaltende Aufgaben,
insbesondere die bayernweite bedarfsgerechte
Sicherstellung der Beratung, wahrnimmt.

Kosten

Verfahrensablauf Anträge auf Förderung sind bei der Regierung von
Mittelfranken, Sachgebiet 15, einzureichen, die über
diese entscheidet (Bewilligungsbehörde).

Der Bewilligungszeitraum beträgt bis zu drei Jahren.

Die Anträge sind unter Verwendung der bei der
Bewilligungsbehörde erhältlichen Vordrucke zu
erstellen. Dem Staatsministerium des Innern, für Sport
und Integration ist ein Abdruck (mit Anlagen)
ausschließlich in digitaler Form zu übersenden.

Die weiteren Einzelheiten zum Antragstellungs- und
Bewilligungsverfahren entnehmen Sie bitte der
Richtlinie (siehe unter "Rechtsgrundlagen").

Bearbeitungsdauer

Frist Anträge auf Zuwendung sind vor Beginn des
Bewilligungszeitraums grundsätzlich bis spätestens 15.
November des Vorjahres zu stellen. Etwaige
Änderungen nach Antragstellung können der
Bewilligungsbehörde noch bis spätestens 15. März des
Bewilligungszeitraums mitgeteilt werden.

weiterführende
Informationen

https://www.stmi.bayern.de/a-z/anzeigen/integrationsf
oerderung/
https://www.stmi.bayern.de/a-z/anzeigen/integrationsf
oerderung/
https://www.stmi.bayern.de/mui/integrationspolitik/be
ratung/index.php
https://www.stmi.bayern.de/mui/integrationspolitik/be
ratung/index.php

Hinweise

Heruntergeladen am
99400013017000 20.06.2025 4



Modul Sachverhalt

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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